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RS OGH 1953/10/24 2Ob781/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1953

Norm

EO §239 Abs1 Z2 und 3

Rechtssatz

§ 239 Z 2 und 3 EO sind wegen des Hinweises auf die §§ 134, 140 EO nur auf die als notwendige Folge des

Versteigerungsantrages angeordnete Schätzung anwendbar, nicht aber dann, wenn behauptet wird, daß seit der

Schätzung Umstände eingetreten sind, die eine höhere Bewertung der Liegenschaft erwarten ließen.
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